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§ 28a 00. KAG 1997

006. KAG 1997 - O0. Krankenanstaltengesetz 1997

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Die Rechtstrager von o6ffentlichen und privaten gemeinnitzigen Krankenanstalten sind verpflichtet, in den
Sonderfachern Augenheilkunde und Optometrie, Orthopadie und orthopadische Chirurgie sowie Neurochirurgie fir
elektive Operationen sowie fur Falle invasiver Diagnostik ein transparentes Wartelistenregime in pseudonymisierter
Form einzurichten, sofern die jeweilige Wartezeit vier Wochen Uberschreitet. (Anm: LGBI. Nr. 125/2019)

(2) In die Warteliste sind alle Personen aufzunehmen, mit denen ein Termin fur einen Eingriff vereinbart wird. Die
Terminvergabe hat ehestmdglich und ausschlieBlich nach medizinischen Gesichtspunkten sowie nach
betriebsorganisatorischen und sozialen Aspekten zu erfolgen. (Anm: LGBI.Nr. 97/2017)

(3) In der Warteliste mussen folgende Informationen dokumentiert werden:

1. die Wartezeit der einzelnen Personen, das ist die Zeit, die zwischen der Aufnahme in die Warteliste und dem
Eingriffstermin liegt;

2. die Anzahl der pro Abteilung fur den jeweiligen Eingriff vorgemerkten Personen auf der Warteliste und davon die
Anzahl der Sonderklassepatienten.

(4) FUr den Eingriff vorgemerkte Personen sind auf ihr Verlangen Uber die gegebene Wartezeit zu informieren. Dabei
ist nach MalRgabe der technischen Mdglichkeiten tunlichst eine Auskunftseinholung auf elektronischem Weg zu
ermoglichen.

(Anm: LGBI.Nr. 70/2012)

In Kraft seit 24.12.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=125/2019&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=97/2017&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=70/2012&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 28a Oö. KAG 1997
	Oö. KAG 1997 - Oö. Krankenanstaltengesetz 1997


